
1) Art der Lehrveranstaltung; 2) Präsenzstudienanteile; 3) Betreute Studienanteile gemäß § 37 HG; 4) Weitere 
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Modulthema: Ästhetische Erziehung 

Kurzzeichen: ASL2AE1 

Kategorie (Modulart):

X 
  
  

Pflichtmodul 
Wahlpflichtmodul 
Wahlmodul 

X 
  

Basismodul 
Aufbaumodul 

X 
  
  

studienfachbereichsspezifisches Modul 
studienfachbereichsübergreifendes 
Modul 
studiengangsübergreifendes Modul 

Niveaustufe: Studienabschnitt: 1 Studienjahr: 1 Semester: 2

Dauer und Häufigkeit des 
Angebots:

1 Sem. / jährlich 

Modulverantwortliche/r: Elfriede Neubauer 

Voraussetzung für die 
Teilnahme:

--- 

Anzahl der Credits: 6 

Bildungsziel(e):
Fachspezifische Möglichkeiten des Gestaltens im Kontext einer 
personorientierten Förderung des individuellen Ausdrucks unter 
Berücksichtigung spezifischer Fördermaßnahmen  

Bildungsinhalte:

Durchführung und Reflexion gestalterischer Prozesse  
Kennenlernen und Erwerben von Techniken, Verfahren und Fertigkeiten aus 
den einzelnen Bereichen des Lehrplans in BE, WEX und WET  
Methodisch-didaktische Umsetzung im Sinne einer ganzheitlichen, 
lebensbezogenen, handlungsorientierten Unterrichtsgestaltung unter 
Berücksichtigung spezifischer Fördermaßnahmen  

Zertifizierbare (Teil-)
Kompetenzen:

Kenntnisse und Fertigkeiten für die Wahrnehmung und Unterstützung von 
individuellen und gemeinschaftlichen Gestaltungsprozessen im 
bildnerischen, textilen und technischen Bereich anwenden  
Transfer zum sonderpädagogischen Feld in der Praxis realisieren  

Anteilsmäßige Verteilung 
auf die 
Studienfachbereiche:

Humanwissenschaften: Fachwissenschaften 
(-didaktik): 6 

Schulpraxis: Ergänzende Studien: 

Verbindung zu anderen 
Modulen bzw. 
Studienfachbereichen:

 

Literatur:
Aktuelle Literatur wird von dem/der Modulverantwortlichen für jedes Semester 
bekannt gegeben. 

Leistungsnachweis:

Hinsichtlich Art und Ausmaß des/der Leistungsnachweise/s wird auf § 1 und 6 der 
Prüfungsordnung verwiesen. Die endgültige Festlegung bestimmter 
Leistungsnachweise erfolgt vor konkreter Abhaltung des Moduls durch den/die 
Modulverantwortliche/n und wird den Studierenden nachweislich zur Kenntnis 
gebracht. 

Sprache: Deutsch 

Lehr- und Lernformen:

 
1) 

V/S/Ü
2) 

Wst
1) 

EL/FS
3) 

Wst
1) 
T/K

4) 
Wst

5) 
Betr.

6) 
SSh

7) 
EC

LV-Titel
8) 
FB

 1):  S 1.50    K 0.50 2 26 2.00  Bildnerische Erziehung  FW

 2):  S 1.00    K 0.50 1.5 32 2.00  Werkerziehung textil  FW

 3):  S 1.00    K 0.50 1.5 32 2.00  Werkerziehung technisch  FW

 4):            

 5):            

 6):            


